
 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Handwerkskammer Schleswig-Holstein zu den Fragen der En-

-holsteinischen Land-

tages zum Thema Bildung 

 

 

Vorbemerkung:  

 die Möglichkeit zur 

Stellungnahme. 

 

Aufgrund der Komplexität der vorgelegten Fragestellung möchten wir uns in unserer Ant-

wort auf den von uns vertretenden Bereich der dualen Ausbildung beschränken. 

 

Föderale Struktur in der Bildung 

Der grundgesetzlich vorgegebene Bildungsföderalismus in der Bundesrepublik hat aus 

unserer Sicht keine positiven Auswirkungen. Der enorm schwierige Wechsel von Schüle-

rinnen und Schülern über Landesgrenzen hinweg ist nur ein, wenn auch sehr deutliches 

Beispiel für die Probleme, die sich aus den unterschiedlichen Entwicklungen in diesem 

Bereich in den einzelnen Bundesländern ergeben.  

 

Glücklicherweise hat diese Entwicklung in der Regel keine direkten Auswirkungen auf das 

duale Ausbildungssystem. Im Gegensatz ist die Ausbildung auf Basis von bundeseinheit-

lich geltenden Ausbildungsordnungen und Ausbildungsrahmenplänen ein Musterbeispiel 

für die Vorteile zentraler Strukturen in der Bildung. Die Lehrlinge des Handwerks werden in 

allen Bundesländern im gleichen Umfang und auf vergleichbarem Niveau ausgebildet und 

haben daher keine Probleme bei einem möglichen Wechsel der Ausbildungsstelle auch 

über Ländergrenzen hinweg. Da die Ausbildung in der Berufsschule den Vorgaben der 

Ausbildungsordnungen und Ausbildungsrahmenplänen folgt, gibt es auch hier keine Kom-

patibilitätsprobleme. Das duale Ausbildungssystem könnte daher ein Muster für zukünftige 

Planungen und Entwicklungen in der Bildungspolitik sein.  
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Gastschulabkommen 

Der Abschluss eines neuen Gastschulabkommens zwischen Schleswig-Holstein und 

Hamburg ist grundsätzlich zu begrüßen, da dadurch für die kommenden Jahre Rechtssi-

cherheit geschaffen wurde. Auch ein hohes Maß an Freizügigkeit bei der Wahl der Schule 

ist grundsätzlich zu befürworten.  

Aus unserer Sicht darf dies aber nicht dazu führen, dass das flächendeckende Netz von 

Schulen und im Speziellen der Berufsschulen ausgedünnt wird. Die Betriebe des schles-

wig-holsteinischen Handwerks sind gerade im Hinblick auf den stärker werdenden Wett-

bewerb um Lehrstellenbewerberinnen und -bewerber darauf angewiesen, dass eine Be-

schulung in angemessener Entfernung möglich bleibt.  

 

Speziell im hamburger Umland ergibt sich aufgrund der bestehenden Verkehrswege in 

vielen Fällen der Wunsch für Lehrlinge im Handwerk ihren Berufsschulbesuch in Hamburg 

zu absolvieren und nicht in der eigentlich zuständigen Berufsschule. Dies führt bei den 

zuständigen Berufsschulen in der Fläche zu einer Verringerung der Schülerzahl und kann 

so langfristig die Fortführung von Fachklassen in einzelnen Berufen und später auch den 

Erhalt der gesamten Berufsschule gefährden. Um dies zu vermeiden, ist aus unserer Sicht 

eine länderübergreifende Planung, die gerade ein Ausdünnen der Schulen in der Fläche 

verhindern soll, geboten.  

 

Gemeinsame Bildungsentwicklungsplanung 

Um die Effizienzgewinne einer starken Metropolregion zu steigern und gleichzeitig mögli-

che Fehlentwicklungen zu vermeiden, ist eine gemeinsame Bildungsplanung der Länder 

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern aus unserer 

Sicht dringend geboten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
Handwerkskammer Lübeck  
 
 
 
 
Christian Maack 
Geschäftsführer 

 


